
 

 

Fotos und Videos im Kinderfußball – Leitfaden 
 
Allgemeines: 

- Bilder zu privaten Zwecken („für Oma und Opa“) 

 

Veröffentlichung auf Social Media (auch auf „privat“ gestellte 

Accounts) 

 

- Vereine: Kinder unterliegen besonderem Schutz, daher 

Einwilligung (aller Sorgeberechtigten) auch bei öffentlichen 

Wettkämpfen nötig 

 
Einholen der Einwilligungen – was ist zu beachten? 

- Betroffene müssen über folgende Informationen/ Rechte 

informiert werden (→ Merkblatt zu Betroffenenrechten) 

o Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (ggf. 

Datenschutzbeauftragten) 

o Verarbeitungszweck (Veröffentlichung auf Vereinskanälen) 

o „berechtigtes Interesse“ an der Veröffentlichung (z. B. 

Präsentation des Vereins nach außen hin) 

o Dauer der Speicherung 

o Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung 

o Recht auf Widerruf der Einwilligung 

o Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

 
Muster Einwilligung: 
www.thueringerfv.de  
→ Medien & Service → Downloads → Vereinsservice → Finanzen, 
Recht & Datenschutz → DS Einwilligung Kinderfußball Formular 
 
Hinweis: 
Wir bitten um Verständnis, dass wir keinerlei Haftung für die korrekte 
Anwendung im Einzelfall und die Aktualität der Informationen zum 
Zeitpunkt der Verwendung übernehmen können. Die Informationen sind 
nur Anregungen und müssen auf den Einzelfall angepasst werden. Der 
Leitfaden ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. 

https://www.thueringerfv.de/fileadmin/user_upload/02_Downloads/08_Vereinsservice/03_Finanzen_Recht_Datenschutz/DS_Merkblatt_%C3%BCber_die_Betroffenenrechte.pdf
http://www.thueringerfv.de/
https://www.thueringerfv.de/fileadmin/user_upload/02_Downloads/08_Vereinsservice/03_Finanzen_Recht_Datenschutz/DS_Einwilligung_Kinderfu%C3%9Fball_Formular.pdf

